
 
INHALT: 
Vollzug der Baugesetze – Öffentliche Bekanntmachung des Baugenehmigungsbescheides vom 20.03.2023 betreffend die Errichtung einer Ga-
rage (Ersatzbau) an dem best. Nebengebäude; 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die UVPG – Antrag auf eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für das Zutagefördern 
und Ableiten von Grundwasser für die Wasserversorgung der Gemeinde Hettenshausen aus dem Brunnen II, Fl.-Nr. 289, Gemarkung Hettens-
hausen; 
Vollzug der Wassergesetze und das Gesetz über die UVPG – Antrag auf eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für das Zutagefördern 
und Ableiten von Grundwasser für die Wasserversorgung der Gemeinde Ilmmünster aus dem Brunnen II, Fl.-Nr. 828, Gemarkung Ilmmünster; 
Kommunalunternehmen Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm – Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021  
Sparkasse Pfaffenhofen – Kraftloserklärung von Sparurkunden; 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Landratsamt 
 

 
Vollzug der Baugesetze; 
Öffentliche Bekanntmachung des Baugenehmigungsbescheides vom 20.03.2023 mit dem Aktenzeichen 30/602 BA VV IV 20221418 be-
treffend der Errichtung einer Garage (Ersatzbau) an dem best. Nebengebäude 
 
Der verfügende Teil der Genehmigung: 
 
„Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm erlässt folgenden Baugenehmigungs-Bescheid: 
 

1. Für die o.g. Baumaßnahme wird die bauaufsichtliche Genehmigung erteilt. 
 

2. Der Genehmigung liegen die mit obigem Antrag eingereichten Bauvorlagen, geprüft am 09.03.2023 zugrunde. 
 

3. Kosten: 
Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Für diesen Bescheid werden gemäß beiliegender Kostenrechnung und 
Anlage Kosten in Höhe von 114,50 € erhoben. 
 

4. G r ü n d e: n i c h t  w i e d e r g e g e b e n 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Bitte beachten Sie, dass Rechtsmittel von Dritten (z.B. Nachbarklagen) gegen die Zulassung eines Bauvorhabens keine aufschiebende Wirkung 
mehr haben. Das heißt, mit dem Bau kann im Regelfall sofort begonnen werden, aber auf eigenes Risiko. 
Zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (Baustopp) kann beim Verwaltungsgericht München aber ein Antrag nach § 80 a Abs. 3 Satz 
2 i.V.m. § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung gestellt werden. 
 
Carina Sepp“ 
 
 
Der Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung liegt in der Zeit 
 

vom 23.03.2023 bis einschließlich 24.04.2023 
 
im Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Zimmer B 116, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen nach Art. 29 BayVwVfG zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus. 
Dort können Beteiligte Einwendungen vorbringen. Nach Ablauf der Frist von einem Monat nach dieser Bekanntmachung sind alle öffentlich-
rechtlichen Einwendungen gegen den Bescheid ausgeschlossen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt. 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm 20.03.2023 
 
Albert Gürtner 
Landrat 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Antrag auf eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für das Zutagefördern und Ableiten von Grundwasser für die Wasserversorgung 
der Gemeinde Hettenshausen aus dem Brunnen II, Fl.-Nr. 289, Gemarkung Hettenshausen 
Allgemeine Vorprüfung einer UVP-Pflicht im Einzelfall 
 
Beim Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm wurde eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für 20 Jahre für das Zutagefördern von Grundwasser 
von 150.000 m³ aus dem Brunnen II zur Trink- und Brauchwasserversorgung der Gemeinde Hettenshausen beantragt. Die beantragte Entnah-
memenge wird nicht erhöht.   
 
Im Wasserrechtsverfahren war im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung zu prüfen, ob die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht (§ 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 UVPG i.V.m. Nr. 13.3.2 der Anlage 1 zu diesem Gesetz). 
 
Die Vorprüfung des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm hat ergeben, dass das genannte Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf 
(§ 7 Abs. 1 UVPG), da eine überschlägige Prüfung, unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien ergab, dass das 
Vorhaben auf Grund der Art und Dimension sowie der Nutzung der Schutzgüter keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, 
die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulässigkeitsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Die Entnahme aus dem Brunnen zeigte in den vergangenen Jahren eine nachhaltige Grundwassernutzung, da sich der Ruhewasserspiegel in 
den Förderpausen wieder auf das ursprüngliche Niveau eingestellt hat. Zudem zeigten die chemischen Untersuchungen des geförderten Wassers 
eine gute Qualität. Direkte Auswirkungen auf die Schutzgüter sind aufgrund des Tiefbrunnens nicht bekannt. Die Ausweisung der Schutzzonen 
bedeutet Einschränkungen für die Nutzung von Boden, Natur sowie Landschaft und bewirkt somit eine positive Beeinflussung dieser Schutzgüter. 
 
Die naturschutzfachliche Prüfung ergab, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen und keine erheblich nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind.  
 
Die Feststellung und das Unterbleiben der Umweltverträglichkeitsprüfung werden hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG der Öffentlichkeit 
bekannt gemacht. Diese Feststellung schließt nicht die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens ein und ist nicht selbständig anfechtbar 
(§ 5 Abs. 3 UVPG). Nähere Informationen können nach den Vorschriften des Bayerischen Umweltinformationsgesetzes (BayUIG) beim Landrat-
samt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Sachgebiet Wasserrecht (85276 Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, Zimmer Nr. A116), während der üblichen Öffnungszeiten 
eingeholt werden. 
 
Diese Bekanntmachung finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
https://www.landkreis-pfaffenhofen.de/landratsamt/veroeffentlichungen/amtsblatt 
 
Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 14.03.2023                                                          42/6421.3/20220031 
 
Albert Gürtner 
Landrat 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Antrag auf eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für das Zutagefördern und Ableiten von Grundwasser für die Wasserversor-
gung der Gemeinde Ilmmünster aus dem Brunnen II, Fl.-Nr. 828, Gemarkung Ilmmünster 
Allgemeine Vorprüfung einer UVP-Pflicht im Einzelfall 
 
Beim Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm wurde eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für 20 Jahre für das Zutagefördern von Grundwasser 
von 150.000 m³ aus dem Brunnen II zur Trink- und Brauchwasserversorgung der Gemeinde Ilmmünster beantragt. Die beantragte Entnahme-
menge wird nicht erhöht.   
 
Im Wasserrechtsverfahren war im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung zu prüfen, ob die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht (§ 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 UVPG i.V.m. Nr. 13.3.2 der Anlage 1 zu diesem Gesetz). 
 
Die Vorprüfung des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm hat ergeben, dass das genannte Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf 
(§ 7 Abs. 1 UVPG), da eine überschlägige Prüfung, unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien ergab, dass das 
Vorhaben auf Grund der Art und Dimension sowie der Nutzung der Schutzgüter keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben 
kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulässigkeitsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Die Entnahme aus dem Brunnen zeigte in den vergangenen Jahren eine nachhaltige Grundwassernutzung, da sich der Ruhewasserspiegel in 
den Förderpausen wieder auf das ursprüngliche Niveau eingestellt hat. Zudem zeigten die chemischen Untersuchungen des geförderten Was-
sers eine gute Qualität. Direkte Auswirkungen auf die Schutzgüter sind aufgrund des Tiefbrunnens nicht bekannt. Die Ausweisung der Schutz-
zonen bedeutet Einschränkungen für die Nutzung von Boden, Natur sowie Landschaft und bewirkt somit eine positive Beeinflussung dieser 
Schutzgüter. 
 
Die naturschutzfachliche Prüfung ergab, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen und keine erheblich nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind.  
 
Die Feststellung und das Unterbleiben der Umweltverträglichkeitsprüfung werden hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG der Öffentlichkeit 
bekannt gemacht. Diese Feststellung schließt nicht die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens ein und ist nicht selbständig anfecht-
bar (§ 5 Abs. 3 UVPG). Nähere Informationen können nach den Vorschriften des Bayerischen Umweltinformationsgesetzes (BayUIG) beim 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Sachgebiet Wasserrecht (85276 Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, Zimmer Nr. A116), während der üblichen Öff-
nungszeiten eingeholt werden. 
 
Diese Bekanntmachung finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
https://www.landkreis-pfaffenhofen.de/landratsamt/veroeffentlichungen/amtsblatt 
 
Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 14.03.2023                           42/6421.3/20220031 
 
Albert Gürtner 
Landrat 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.landkreis-pfaffenhofen.de/landratsamt/veroeffentlichungen/amtsblatt
https://www.landkreis-pfaffenhofen.de/landratsamt/veroeffentlichungen/amtsblatt
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Kommunalunternehmen Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 
(KUS) 

 
 
Bekanntmachung nach § 27 Abs. 3 der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV): Jahresabschluss 2021 des Kommunalunter-
nehmens Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm (KUS) 
 
I. Der Verwaltungsrat des KUS hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2022 folgendes beschlossen: 
 
1. Der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr  
    2021 wird festgestellt. 
2. Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 824.487,62 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. 
 
 
II. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunternehmen Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Pfaffenhofen a.d. Ilm, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kommunalunternehmen Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm, 
Anstalt des öffentlichen Rechts, Pfaffenhofen a.d. Ilm, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 93 der Landkreisordnung 
für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 93 
der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
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ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertret-
barkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Uns i-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lageberich t 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens -, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von 
der Lage des Unternehmens. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie be-
deutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Grünwald b. München, den 21. November 2022 
 
LKC Grünwald GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
 
Robert Beck, Wirtschaftsprüfer 
Malte Thalemann, Wirtschaftsprüfer 
 
 
III. Öffentliche Auslegung: 
 
Der Jahresabschluss 2021 und der zugehörige Lagebericht sind an sieben Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Pfaf-
fenhofen a.d.Ilm in der Geschäftsstelle des KUS, Spitalstraße 7 in 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm, öffentlich ausgelegt. Um telefonische Terminver-
einbarung unter 08441-40074-40 wird gebeten. 
 
Pfaffenhofen, 14. März 2023 
 
Johannes Hofner 
Vorstand 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sparkasse Pfaffenhofen 
 
Kraftloserklärung von Sparurkunden 
Durch Beschluss des Vorsitzenden der Sparkasse Pfaffenhofen wurde folgende Sparurkunde für kraftlos erklärt: 
 

Sparkassenbuch Nr. 3172135893 
 
Die Kraftloserklärung erfolgt gem. Ar. 39 AGBGB. 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, 13.03.2023 
 

Sparkasse Pfaffenhofen 
-Der Vorstand- 

 
Tino Müller  Ingrid Stocker 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tag der Veröffentlichung: 22.03.2023  
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